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Fällen wäre allerdings Ihre
rechtliche Stellung geschmä-
lert, was aber aufgrund des

guten Einvernehmens mögli-
cherweise nicht von grosser
Tragweite ist.

Ich möchte Ihnen noch
den Hinweis geben, dass mir
die für die beiden Liegen-
schaffen angegebenen Werte
eher niedrig erscheinen. Da
wohl die Absicht besteht,
dass die beiden Kinder gleich
behandelt werden, wäre es

vielleicht sinnvoll, den Ver-
kehrswert der beiden Grund-
stücke abzuklären.

Bezüglich der Steuern ist
die Zeitlupe aufgrund der Viel-
fait der kantonalen Steuerre-

gelungen nicht in der Lage,
Auskünfte zu geben. Zweck-

mässig wäre es, wenn Sie sich
bei der Steuerabteilung der
Gemeinde oder bei der Kanto-
nalen Steuerverwaltung er-

kundigen.
Dr. zur. Marco Biaggi

Versiehe-
rangen

Dr. Hansruedi Berger

Wo die Versicherung
trotzdem zahlt
/ringst batten w/r ansere drei-

/a/zrige En/ceiin fibers Wöc/zerz-

ezzeie znm Hüten. Ais wir Est/zer

zzz Belcczrzzzrezz rzzztrzzzlzzzzezz,

passierte ein Weines Maibear.
Wü/zrenzi sicEz ziie Erwac/zsezzezz

im Wo/zzzzzzzzzzzer zzzzfer/zie/terz,

stiess zias Kinzi beim Spie/ezz zzzz-

vermzztet eirze auf ziem Bozien

stebeuzie Porze/ianieacbte um,
ziz'e zerbrach. Kommt zzzzrz meine
Priva f/znftp/7icbtversicbernng
pL'ir ziiesen Scbazien an/?

Die Privathaftpflichtversiche-
rung schliesst minderjährige
Kinder grundsätzlich in die

Deckung ein. Bei einem
durch ein Kind verursachten
Schaden entsteht eine gesetz-
liehe Haftpflicht freilich nur
dann, wenn dieses Urteils-
fähig ist.

Bei der Abklärung der Haf-

tung für einen durch ein Kind
verursachten Schaden ist also

stets die Frage nach dessen

Urteilsfähigkeit zu stellen;
dasselbe gilt übrigens auch
bei nicht urteilsfähigen Er-
wachsenen. Die Urteilsfähig-
keit hängt wiederum vom
Alter ab und ist natürlich je
nach Situation verschieden.
Ein dreijähriges Kind weiss
noch wenig mit den Begrif-
fen Vorsicht und Verantwor-
tung anzufangen, ergo kann
es sich auch nicht über mög-
liehe Schadenfolgen bewusst
sein. Mit andere Worten: Eine

Urteilsfähigkeit ist im Falle
Ihrer Enkelin nicht gegeben.
Das bedeutet wiederum, dass

weder Sie noch die Versiehe-

rung schadenersatzpflichtig
sind. Anders wäre die Situa-

tion, wenn das Kind nicht ge-
bührend beaufsichtigt wurde.
Das würde zum Beispiel dann
zutreffen, wenn man es un-
gehindert mit einer brennen-
den Kerze spielen liesse und
daraus ein Brand entstände.
Auf ihren Fall trifft diese Be-

dingung hingegen nicht zu.
Die Auslegung der Scha-

denersatzpflicht durch das

Zivilgesetz bedeutet also in
Ihrem Fall nichts anderes, als

dass der Gastgeber die Kosten
übernehmen müsste. Das ist
natürlich nicht zumutbar, in
den meisten Fällen wird denn
auch der Verursacher für den
Schaden aufkommen oder
zumindest seinen Teil beitra-

gen. Dies ist der Grund, wes-

halb die meisten Versiehe-

rungen solche Schäden über-
nehmen. Die für solche Fälle

vorgesehene Höchstdeckung
entspricht aber nicht bei al-

len Gesellschaften der in
der Police vorgesehenen
maximalen Deckungssumme
(meist zwischen 3 und 5 Mil-
lionen Franken); Helvetia Pa-

tria und Elvia zum Beispiel
gehen hier nur bis zu hoch-
stens 100000 Franken. Dieser

Betrag genügt freilich in weit-
aus den meisten Fällen.

Fazit: Für Schäden, verur-
sacht durch nicht urteilsfähi-
ge, jedoch korrekt beaufsich-

tigte Kinder sieht das Gesetz

keine Haftung vor, entspre-
chend ist auch die Übernah-

me der Kosten durch die Pri-

vathaftpflichtversicherung
freiwillig. Sie können aber die

Rechnung für eine neue Bo-

denleuchte gleichwohl ruhig
an Ihre Gesellschaft weiterlei-
ten. Falls diese Schwierigkei-
ten machen sollte, so wäre
ein Wechsel zu einer anderen

Versicherung fällig.
Dr. Hansraezü Berger

Dr. med. Matthias Frank

Lungenemphysem
leb ieizie an einem Langen-
enzpbysem. Was ist zias genaa?
Einer sagt mir, icb batte Wasser

aap zier Lange, ein anzierer, ziie

Lange iöse sieb anf. /n ietzter
Zeitwz'rzi meine Atemnot immer
seb/imnzer. Vor zirei /abren er-
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DER SAFT, DER
KRAFT SCHAFFT.

BI0-STRATH
Aufbaupräparat
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